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§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr,  

Verbandsmitgliedschaft 

(1) Der Verein führt den Namen "Förderkreis Leistungssport Schwimmen im SSV 
Freiburg". Er soll In das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung 
lautet der Name "Förderkreis Leistungssport Schwimmen Im SSV Freiburg e.V.". 
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 79110 Freiburg. 
 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

(1) Der Förderkreis Leistungssport Schwimmen im SSV Freiburg e.V. mit Sitz in Freiburg 
i. Br. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d.  
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung. 
 

(2) Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Förderung des Schwimm-Sport-
Verein Freiburg e.V. (SSVF e.V.), insbesondere des Leistungssports unter 
Berücksichtigung des Sportschwimmens im Nachwuchsbereich. 
 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln für 
den SSVF e.V., der diese ausschließlich für den Schwimmsport zu verwenden hat. 
 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen werden. 
 

(2) Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. 
 

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
mitzuteilen. 
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§ 4 

Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt oder Ausschluss aus dem Verein oder durch 
Tod des Mitglieds. 
 

(2) Der Austritt muss in Textform dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 31.12. eines Jahres 
möglich. 
 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands vom Verein ausgeschlossen und 
von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher 
Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand 
ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 
zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die 
Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstands über die Streichung soll 
dem Mitglied mitgeteilt werden. 
 

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, 
kann es durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 
mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben. 
 

(5) Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied 
zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die nächste 
Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach 
Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen.  

 

§ 5 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Es werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Die Höhe wird von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Sie werden am 31.1. fällig. Es wird immer der 
gesamte Jahresbeitrag ab dem Eintrittsjahr erhoben.  
 

(2) Mitgliedsbeiträge und Gebühren werden im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift 
eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, 
eine unwiderrufliche Einzugsermächtigung zu erteilen sowie für eine ausreichende 
Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen.  
 

(3) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages Sorge zu tragen. Ein 
Rechtsanspruch auf Ratenzahlung und/oder Stundung der Beitragsschuld besteht 
nicht.  
Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages/der 
Gebühren keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für 
sämtliche dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie eventuelle Rücklastschriften 
entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto erloschen 
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ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat. Der Verein kann durch den 
Gesamtvorstand weiter ein Strafgeld verhängen.  
 

(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Jahresbeiträge ganz oder teilweise erlassen 
oder stunden. 
 

(5) Spenden von Mitgliedern und Nichtmitgliedern werden angestrebt und sind 
erwünscht. § 2 Abs. 4 dieser Satzung gilt auch für die aus Spenden herrührenden 
Mittel. 
 

(6) Spenden oder sonstige Zuwendungen begründen nicht die Mitgliedschaft im Verein. 

 

§ 6 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§7 

Vorstand 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und seinem 
Stellvertreter. Jeder ist einzeln vertretungsberechtigt. Der Gesamtvorstand besteht 
aus dem Vorstand und bis zu 2 weiteren Mitgliedern. Die Aufgaben der 
Vorstandsmitglieder regelt ein Aufgabenverteilungsplan. 
 

(2) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zu 
Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über € 1.000,00 die Zustimmung des 
Gesamtvorstands erforderlich ist. 

 

 

§ 8 

Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 
im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 
können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. 
 

(2) Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem 
Amt, so kann sich der Gesamtvorstand aus dem Kreis der Vereinsmitglieder selbst 
durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen 
Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder.   
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§ 9 

Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 

(1) Die Beschlussfassung des Gesamtvorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu 
denen der Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt. 
Die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. 
 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 
dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden. 
 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 
 

(4) Im Einzelfall kann ein Gesamtvorstandsmitglied anordnen, dass die 
Beschlussfassung über einzelne Gegenstände im Umlaufverfahren elektronisch in 
Textform erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, die 
Bestimmungen dieser Satzung. Der Initiator legt die Frist zur Zustimmung zu einer 
Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang 
der E-Mail-Vorlage betragen.  Die E-Mail-Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied als 
zugegangen, wenn dem Absender die Versendebestätigung vorliegt. Für den 
Nichtzugang ist Empfänger beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der 
Beschlussfassung über das gewählte Verfahren innerhalb der gesetzten Frist, muss 
der Vorstand zu einer Vorstandssitzung einladen.  Gibt ein Vorstandsmitglied keine 
Stimme ab, so gilt dies als Zustimmung zum Umlaufverfahren und zur 
Beschlussvorlage.   

 

§ 10 

Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. Zur 
Ausübung des Stimmrechts kann eine volljährige Person schriftlich bevollmächtigt 
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu 
erteilen; ein Bevollmächtigter darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen 
vertreten. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung Ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 

Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung 
des Vorstands; 
 

b) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 
 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
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d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins; 
 

e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstands; 

 

(3)  Zu den Mitgliederversammlungen sind als beratende Beisitzer des Vorstandes — 
ohne Stimmrecht — der jeweilige Leiter der Abteilung "Schwimmen" im SSV Freiburg 
e.V. und ein vom SSV Freiburg e.V. zu bestimmendes Mitglied seines 
geschäftsführenden Vorstandes einzuladen. 

 

§ 11 

Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung elektronisch in Textform 
einzuberufen. Der Fristenlauf für die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der 
Absendung der E-Mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem 
Vorstand letztbekannte E-Mail-Adresse des Mitgliedes. Die Mitteilung von 
Änderungen von E-Mail-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. Jedes Mitglied 
kann bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Mitgliederversammlung schriftlich 
die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Fristgemäß gestellte Anträge sind 
nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen den Mitgliedern 
nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Nach Ablauf der Frist 
gestellte Anträge können nur zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung 
zugelassen werden durch Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Stimmberechtigten. 

 

§ 12 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Für die Berufung und Durchführung gelten 
die gleichen Bestimmungen wie für die ordentliche Mitgliederversammlung. 
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§13 

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
Stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, 
bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden 
Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 
 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 
 

(3) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig.  
 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins 
kann nur einstimmig beschlossen werden.  
 

(5) Bei Wahlen Ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten, 
so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, 
eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten 
hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu 
ziehende Los. 
 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§14  

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden (§ 14 Abs. 4). 
 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und 
der Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an den SSVF e.V. 
 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert 
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(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 
Vermögen des Vereins an den Schwimm-Sport-Verein Freiburg e.V. (SSVF e.V.), der 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 

Freiburg, den 04.12.2021 


